
 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der  
Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung  

von Betreuungsgerichten und Betreuern 

 

Geltendes Recht Entwurf 

 Artikel 1 

Gesetz über die Vergütung von 
Vormündern und Betreuern 

Gesetz über die Vergütung von 
Vormündern und Betreuern 

§ 3 § 3 

Stundensatz des Vormunds Stundensatz des Vormunds 

(1) Die dem Vormund nach § 1 Ab-
satz 3 zu bewilligende Vergütung beträgt 
für jede Stunde der für die Führung der 
Vormundschaft aufgewandten und erfor-
derlichen Zeit 23 Euro. Verfügt der Vor-
mund über besondere Kenntnisse, die für 
die Führung der Vormundschaft nutzbar 
sind, so erhöht sich der Stundensatz 

(1) Die dem Vormund nach § 1 Ab-
satz 3 zu bewilligende Vergütung beträgt 
für jede Stunde der für die Führung der 
Vormundschaft aufgewandten und erfor-
derlichen Zeit 26 Euro. Verfügt der Vor-
mund über besondere Kenntnisse, die für 
die Führung der Vormundschaft nutzbar 
sind, so erhöht sich der Stundensatz 

1. auf 29,50 Euro, wenn diese Kenntnisse 
durch eine abgeschlossene Lehre oder 
eine vergleichbare abgeschlossene 
Ausbildung erworben sind; 

1. auf 33 Euro, wenn diese Kenntnisse 
durch eine abgeschlossene Lehre oder 
eine vergleichbare abgeschlossene 
Ausbildung erworben sind; 

2. auf 39 Euro, wenn diese Kenntnisse 
durch eine abgeschlossene Ausbildung 
an einer Hochschule oder durch eine 
vergleichbare abgeschlossene Ausbil-
dung erworben sind. 

2. auf 44 Euro, wenn diese Kenntnisse 
durch eine abgeschlossene Ausbildung 
an einer Hochschule oder durch eine 
vergleichbare abgeschlossene Ausbil-
dung erworben sind. 

Eine auf die Vergütung anfallende Umsatz-
steuer wird, soweit sie nicht nach § 19 Ab-
satz 1 des Umsatzsteuergesetzes unerho-
ben bleibt, zusätzlich ersetzt. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Bestellt das Familiengericht einen 
Vormund, der über besondere Kenntnisse 
verfügt, die für die Führung der Vormund-
schaft allgemein nutzbar und durch eine 
Ausbildung im Sinne des Absatzes 1 Satz 
2 erworben sind, so wird vermutet, dass 
diese Kenntnisse auch für die Führung der 
dem Vormund übertragenen Vormund-
schaft nutzbar sind. Dies gilt nicht, wenn 
das Familiengericht aus besonderen Grün-
den bei der Bestellung des Vormunds et-
was anderes bestimmt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Soweit die besondere Schwierig-
keit der vormundschaftlichen Angelegen-
heiten dies ausnahmsweise rechtfertigt, 
kann das Familiengericht einen höheren 
als den in Absatz 1 vorgesehenen Stun-
densatz der Vergütung bewilligen. Dies gilt 
nicht, wenn der Mündel mittellos ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Vormund kann Abschlagszah-
lungen verlangen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Vergütung und Aufwendungsersatz des 
beruflichen Betreuers 

Vergütung und Aufwendungsersatz des 
beruflichen Betreuers 

(1) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 
Absatz 2 des Betreuungsorganisationsge-
setzes, der selbständig rechtliche Betreu-
ungen führt, kann vom Betreuten Vergü-
tung und Aufwendungsersatz nach Maß-
gabe der §§ 8 bis 12, 15 und 16 verlangen. 

(1) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 
Absatz 2 des Betreuungsorganisationsge-
setzes, der selbständig rechtliche Betreu-
ungen führt, kann vom Betreuten Vergü-
tung und Aufwendungsersatz nach Maß-
gabe der §§ 8 bis 11, 14 und 15 verlan-
gen. 

(2) Ist ein beruflicher Betreuer nach 
§ 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisati-
onsgesetzes, der als Mitarbeiter eines an-
erkannten Betreuungsvereins rechtliche 
Betreuungen führt, als Vereinsbetreuer be-
stellt, kann der Betreuungsverein vom Be-
treuten Vergütung und Aufwendungsersatz 
nach Maßgabe der §§ 8 bis 12, 15 und 16 
verlangen. Der Vereinsbetreuer selbst kann 
keine Vergütung und keinen Aufwendungs-
ersatz geltend machen. 

(2) Ist ein beruflicher Betreuer nach 
§ 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisati-
onsgesetzes, der als Mitarbeiter eines an-
erkannten Betreuungsvereins rechtliche 
Betreuungen führt, als Vereinsbetreuer be-
stellt, kann der Betreuungsverein vom Be-
treuten Vergütung und Aufwendungsersatz 
nach Maßgabe der §§ 8 bis 11, 14 und 15 
verlangen. Der Vereinsbetreuer selbst kann 
keine Vergütung und keinen Aufwendungs-
ersatz geltend machen. 
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(3) Die Bewilligung der Zahlung er-
folgt durch das Betreuungsgericht nach § 
292 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 8 § 8 

Höhe der Vergütung; Verordnungser-
mächtigung 

Höhe der Vergütung; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Die dem beruflichen Betreuer nach 
§ 7 zu bewilligende Vergütung bestimmt 
sich nach monatlichen Fallpauschalen, die 
in den Vergütungstabellen A bis C der An-
lage festgelegt sind. 

(1) Die dem beruflichen Betreuer nach 
§ 7 zu bewilligende Vergütung bestimmt 
sich nach monatlichen Fallpauschalen, die 
in den Vergütungstabellen für die Grund- 
und die Qualifikationsstufe in der Anlage 
festgelegt sind. 

(2) Die Vergütung des beruflichen Be-
treuers richtet sich nach  

(2) Die Vergütung des beruflichen 
Betreuers richtet sich nach den Fallpau-
schalen 

1. Vergütungstabelle A, sofern der Be-
treuer weder über eine abgeschlos-
sene Lehre noch über eine abge-
schlossene Ausbildung an einer Hoch-
schule oder eine vergleichbare Ausbil-
dung verfügt; 

1. der Qualifikationsstufe, wenn der 
Betreuer über eine abgeschlossene 
Ausbildung an einer Hochschule o-
der eine vergleichbare abgeschlos-
sene Ausbildung verfügt; 

2. Vergütungstabelle B, wenn der Be-
treuer über eine abgeschlossene Lehre 
oder eine vergleichbare abgeschlos-
sene Ausbildung verfügt; 

2. der Grundstufe im Übrigen. 

3. Vergütungstabelle C, wenn der Be-
treuer über eine abgeschlossene Aus-
bildung an einer Hochschule oder eine 
vergleichbare abgeschlossene Ausbil-
dung verfügt. 

a u f g e h o b e n  
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(3) Der Vorstand des am Sitz oder 
hilfsweise am Wohnsitz des beruflichen Be-
treuers zuständigen Amtsgerichts stellt auf 
Antrag des Betreuers nach dessen Regist-
rierung fest, nach welcher Vergütungsta-
belle sich die von diesem zu beanspru-
chenden Vergütungen richten. Die Feststel-
lung nach Satz 1 gilt für das gerichtliche 
Verfahren zur Festsetzung der Vergütung 
bundesweit. Sie kann auf Antrag des beruf-
lichen Betreuers geändert werden, wenn 
dieser eine Änderung der Voraussetzungen 
nach Absatz 2 nachweist. Die Feststellung 
oder Änderung wirkt auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung zurück. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, zur sachdienlichen Erledigung 
der Verfahren nach Absatz 3 durch Rechts-
verordnung die Zuständigkeit anderer Ge-
richte abweichend von Absatz 3 Satz 1 
festzulegen. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung nach Satz 1 auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Fallpauschalen Fallpauschalen 

(1) Die Höhe der Fallpauschalen nach 
§ 8 Absatz 1 richtet sich nach  

(1) Die Höhe der Fallpauschalen 
nach § 8 Absatz 1 richtet sich nach  

1. der Dauer der Betreuung, 1. der Dauer der Betreuung und 

2. dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Betreuten und 

2. dem Vermögensstatus des Betreu-
ten. 

3. dem Vermögensstatus des Betreuten. 

(2) Hinsichtlich der Dauer der Betreu-
ung wird bei der Berechnung der Fallpau-
schalen zwischen den Zeiträumen in den 
ersten drei Monaten der Betreuung, im 
vierten bis sechsten Monat, im siebten bis 
zwölften Monat, im 13. bis 24. Monat und 
ab dem 25. Monat unterschieden. Für die 
Berechnung der Monate gelten § 187 Ab-
satz 1 und § 188 Absatz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend. 

(2) Hinsichtlich der Dauer der Betreu-
ung wird bei der Berechnung der Fallpau-
schalen zwischen den Zeiträumen in den 
ersten zwölf Monaten der Betreuung 
und ab dem 13. Monat unterschieden. Für 
die Berechnung der Monate gelten § 187 
Absatz 1 und § 188 Absatz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend. 
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(3) Hinsichtlich des gewöhnlichen Auf-
enthaltsortes des Betreuten ist zwischen 
stationären Einrichtungen und diesen nach 
Satz 3 gleichgestellten ambulant betreuten 
Wohnformen einerseits und anderen 
Wohnformen andererseits zu unterschei-
den. Im Sinne dieses Gesetzes sind  

a u f g e h o b e n   

1. stationäre Einrichtungen: 

Einrichtungen, die dem Zweck dienen, 
Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohn-
raum zu überlassen, sowie tatsächli-
che Betreuung oder Pflege zur Verfü-
gung zu stellen oder vorzuhalten, und 
die in ihrem Bestand von Wechsel und 
Zahl der Bewohner unabhängig sind 
und entgeltlich betrieben werden; 

2. ambulant betreute Wohnformen: 

entgeltliche Angebote, die dem Zweck 
dienen, Volljährigen das Leben in ei-
nem gemeinsamen Haushalt oder ei-
ner Wohnung bei gleichzeitiger Inan-
spruchnahme extern angebotener ent-
geltlicher Leistungen tatsächlicher Be-
treuung oder Pflege zu ermöglichen. 

Ambulant betreute Wohnformen sind statio-
nären Einrichtungen gleichgestellt, wenn 
die in der ambulant betreuten Wohnform 
extern angebotenen Leistungen tatsächli-
cher Betreuung oder Pflege als Rund-um-
die-Uhr-Versorgung durch professionelle 
Betreuungs- oder Pflegekräfte zur Verfü-
gung gestellt oder vorgehalten werden und 
der Anbieter der extern angebotenen Be-
treuungs- und Pflegeleistungen nicht frei 
wählbar ist. 
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(4) Hinsichtlich der Bestimmung des 
Vermögensstatus des Betreuten ist ent-
scheidend, ob am Ende des Abrechnungs-
monats Mittellosigkeit nach § 1880 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt. Hin-
sichtlich der Bestimmung des gewöhnli-
chen Aufenthaltes nach Absatz 3 ist ent-
scheidend, wo der gewöhnliche Aufenthalt 
am Ende des Abrechnungsmonats liegt. 
Bei sonstigen Änderungen von Umständen, 
die sich auf die Vergütung auswirken und 
die vor Ablauf eines vollen Monats eintre-
ten, ist die Vergütung zeitanteilig nach Ta-
gen zu berechnen; § 187 Absatz 1, § 188 
Absatz 1 und § 191 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gelten entsprechend. 

(4) Hinsichtlich der Bestimmung des 
Vermögensstatus des Betreuten ist ent-
scheidend, ob am Ende des Abrechnungs-
monats Mittellosigkeit nach § 1880 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt. Bei 
sonstigen Änderungen von Umständen, die 
sich auf die Vergütung auswirken und die 
vor Ablauf eines vollen Monats eintreten, 
ist die Vergütung zeitanteilig nach Tagen 
zu berechnen; § 187 Absatz 1, § 188 Ab-
satz 1 und § 191 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gelten entsprechend. 

§ 10 

a u f g e h o b e n  

Gesonderte Pauschalen 

(1) Ist der Betreute nicht mittellos, 
wird der Betreuer mit einer zusätzlichen 
monatlichen Pauschale in Höhe von 30 
Euro vergütet, wenn dieser die Verwaltung  

1. von Geldvermögen in Höhe von min-
destens 150 000 Euro, 

2. von Wohnraum, der nicht vom Betreu-
ten oder seinem Ehegatten genutzt 
wird, oder 

3. eines Erwerbsgeschäfts des Betreuten 

zu besorgen hat. Die Pauschale kann gel-
tend gemacht werden, wenn einer der Fälle 
des Satzes 1 an mindestens einem Tag im 
Abrechnungsmonat vorliegt. 

(2) Findet ein Wechsel von einem eh-
renamtlichen zu einem beruflichen Be-
treuer statt, ist der berufliche Betreuer mit 
einer einmaligen Pauschale in Höhe von 
200 Euro zu vergüten. 
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(3) Findet ein Wechsel von einem be-
ruflichen zu einem ehrenamtlichen Be-
treuer statt, ist der berufliche Betreuer mit 
einer einmaligen Pauschale in Höhe des 
1,5-fachen der zum Zeitpunkt des Betreu-
erwechsels zu vergütenden Fallpauschale 
zu vergüten. Dies gilt auch dann, wenn zu-
nächst neben dem beruflichen Betreuer ein 
ehrenamtlicher Betreuer bestellt war und 
dieser die Betreuung allein fortführt. 

(4) Die Pauschalen nach den Absät-
zen 1 bis 3 können nur gemeinsam mit ei-
nem Vergütungsantrag nach den §§ 8 und 
9 geltend gemacht werden. 

§ 11 § 10 

Aufwendungsersatz Aufwendungsersatz 

Die Fallpauschalen nach § 9 gelten 
auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich der 
Betreuung entstandener Aufwendungen 
ab. Die gesonderte Geltendmachung von 
Aufwendungen im Sinne des § 1877 Ab-
satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
durch Betreuer nach § 7 Absatz 1 bleibt un-
berührt. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 12 § 11 

Sonderfälle der Betreuung Sonderfälle der Betreuung 

(1) Dem Sterilisationsbetreuer nach § 
1817 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und dem Ergänzungsbetreuer nach 
§ 1817 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist eine Vergütung nach § 3 zu be-
willigen. Vorschuss oder Ersatz der Auf-
wendungen kann er in entsprechender An-
wendung von § 1877 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verlangen; § 4 Absatz 
2 gilt entsprechend. Allgemeine Verwal-
tungskosten werden nicht ersetzt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Dem Verhinderungsbetreuer nach 
§ 1817 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind die Vergütung nach § 8 in Ver-
bindung mit § 9 sowie die Pauschale nach 
§ 10 Absatz 1 zu bewilligen und im Fall des 
§ 9 nach Tagen zu teilen; § 187 Absatz 1 
und § 188 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gelten entsprechend. 

(2) Dem Verhinderungsbetreuer nach 
§ 1817 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist die Vergütung nach § 8 in Verbin-
dung mit § 9 zu bewilligen und im Fall des 
§ 9 nach Tagen zu teilen; § 187 Absatz 1 
und § 188 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gelten entsprechend.. 

§ 13 § 12 

Vergütung und Aufwendungsersatz für 
Betreuungsvereine 

Vergütung und Aufwendungsersatz für 
Betreuungsvereine 

(1) Ist der Betreuungsverein nach 
§ 1818 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs als Betreuer bestellt, ist ihm eine 
Vergütung nach den §§ 8 bis 10 zu bewilli-
gen, wenn der Mitarbeiter, dem die Füh-
rung der Betreuung gemäß § 1818 Absatz 
2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
übertragen worden ist, als beruflicher Be-
treuer registriert ist. Die Höhe der Vergü-
tung richtet sich nach der aufgrund der 
Feststellung nach § 8 Absatz 3 für den Mit-
arbeiter anzuwendenden Vergütungsta-
belle. Eine Vergütung ist auch dann zu be-
willigen, wenn der Mitarbeiter spätestens 
sechs Monate nach Beginn seiner Tätigkeit 
für den Betreuungsverein registriert ist. 

(1) Ist der Betreuungsverein nach 
§ 1818 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs als Betreuer bestellt, ist ihm eine 
Vergütung nach §§ 8 und 9 zu bewilligen, 
wenn der Mitarbeiter, dem die Führung der 
Betreuung gemäß § 1818 Absatz 2 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs übertragen 
worden ist, als beruflicher Betreuer regis-
triert ist. Die Höhe der Vergütung richtet 
sich nach der aufgrund der Feststellung 
nach § 8 Absatz 3 für den Mitarbeiter anzu-
wendenden Vergütungstabelle. Eine Ver-
gütung ist auch dann zu bewilligen, wenn 
der Mitarbeiter spätestens sechs Monate 
nach Beginn seiner Tätigkeit für den Be-
treuungsverein registriert ist. 

(2) In den Fällen des § 1817 Absatz 4 
und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
dem Betreuungsverein nach Maßgabe des 
Absatzes 1 Vergütung und Aufwendungs-
ersatz nach § 12 zu bewilligen. Aufwendun-
gen im Sinne von § 1877 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs kann der Verein 
nicht geltend machen. Allgemeine Verwal-
tungskosten werden nicht ersetzt. 

(2) In den Fällen des § 1817 Absatz 4 
und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
dem Betreuungsverein nach Maßgabe des 
Absatzes 1 Vergütung und Aufwendungs-
ersatz nach § 11 zu bewilligen. Aufwendun-
gen im Sinne von § 1877 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs kann der Verein 
nicht geltend machen. Allgemeine Verwal-
tungskosten werden nicht ersetzt. 
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§ 14 § 13 

Vergütung und Aufwendungsersatz für 
Behördenbetreuer und Betreuungsbe-

hörde 

Vergütung und Aufwendungsersatz für 
Behördenbetreuer und Betreuungsbe-

hörde 

(1) Ist ein Behördenbetreuer bestellt, 
so kann der zuständigen Behörde nur unter 
den in § 1876 Satz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bestimmten Voraussetzungen 
eine Vergütung bewilligt werden. Für ihre 
Aufwendungen kann die Betreuungsbe-
hörde keinen Vorschuss und in entspre-
chender Anwendung von § 1877 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs Ersatz nur 
insoweit verlangen, als der Betreute nicht 
mittellos im Sinne des § 1880 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist. Allgemeine Verwal-
tungskosten werden nicht ersetzt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Behördenbetreuer selbst kann 
keine Vergütung, keinen Vorschuss und 
keinen Aufwendungsersatz geltend ma-
chen. 

(3) Ist die Betreuungsbehörde nach § 
1818 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs als Betreuer bestellt, steht ihr keine 
Vergütung zu. Für die Aufwendungen der 
Betreuungsbehörde gilt Absatz 1 Satz 2 
und 3 entsprechend. 

(4) § 1877 Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist auf Ansprüche der Betreu-
ungsbehörde nicht anzuwenden. 

§ 15 § 14 

Abrechnungszeitraum für die Betreu-
ungsvergütung 

Abrechnungszeitraum für die Betreu-
ungsvergütung 

(1) Die Vergütung kann nach Ablauf 
von jeweils drei Monaten für diesen Zeit-
raum geltend gemacht werden. Dies gilt 
nicht für die Geltendmachung von Vergü-
tung und Aufwendungsersatz in den Fällen 
der §§ 12 und 13 Absatz 2. 

(1) Die Vergütung kann nach Ablauf 
von jeweils drei Monaten für diesen Zeit-
raum geltend gemacht werden. Dies gilt 
nicht für die Geltendmachung von Vergü-
tung und Aufwendungsersatz in den Fällen 
der §§ 11 und 12 Absatz 2. 
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(2) Der Betreuer kann, wenn eine Ver-
änderung der für die Höhe der Vergütung 
maßgeblichen Kriterien des § 9 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 nicht zu erwarten ist, die 
Festsetzung der Vergütung auch für zu-
künftige Zeiträume nach § 292 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit beantra-
gen. Für die Dauer der Festsetzung nach § 
292 Absatz 2 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
gelten die Vergütungsansprüche als gel-
tend gemacht nach § 16 Absatz 3. Eine Än-
derung der Kriterien des § 9 Absatz 1 hat 
der Betreuer unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Für die Dauer der Festsetzung 
nach § 292 Absatz 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit gelten die Vergütungsansprü-
che als geltend gemacht nach § 15 Absatz 
3. 

§ 16 § 15 

Zahlung aus der Staatskasse, Erlöschen 
und Geltendmachung der Ansprüche 

Zahlung aus der Staatskasse, Erlöschen 
und Geltendmachung der Ansprüche 

(1) Ist der Betreute mittellos im Sinne 
des § 1880 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
so kann der Betreuer die Vergütung sowie 
Vorschuss oder Ersatz der Aufwendungen 
aus der Staatskasse verlangen. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit die Staatskasse den Be-
treuer befriedigt, gehen die Ansprüche des 
Betreuers nach Maßgabe des § 1881 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs auf die Staats-
kasse über. 

(3) Die Ansprüche auf Vergütung und 
Aufwendungsersatz erlöschen, wenn sie 
nicht binnen 15 Monaten nach ihrer Entste-
hung gerichtlich geltend gemacht werden. 
§ 1877 Absatz 4 Satz 2 und 3 sowie Absatz 
5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt ent-
sprechend. 

 A b s c h n i t t 3 
 

 S o n d e r v o r s c h r i f t e n 

 § 16 



 - 11 -  

 

Geltendes Recht Entwurf 

 Sondervergütung für Verfahrens- und 
Umgangspfleger für Tätigkeiten außer-
halb der Geschäftszeiten 

 Stellt das Gericht fest, dass eine Ange-
legenheit des Verfahrens- oder Um-
gangspflegers zwischen 18 und 6 Uhr, 
an Samstagen oder an Sonn- oder Feier-
tagen wahrzunehmen ist, so erhöht sich 
der nach § 3 Absatz 1 oder 3 zu bewilli-
gende Stundensatz der Vergütung um 
25 Prozent. 

 § 17 

 Ausfallentschädigung des  
Umgangspflegers 

 Der Umgangspfleger erhält bei Ausfall 
eines Umgangstermins eine Ausfallent-
schädigung, wenn 

 1. der Ausfall nicht durch einen in 
seiner Person liegenden Grund 
veranlasst war, 

 2. ihm der Ausfall nicht spätestens 
24 Stunden vor dem Umgangster-
min mitgeteilt worden ist und 

 3. er versichert, in welcher Höhe er 
durch den Terminausfall einen 
Einkommensverlust erlitten hat. 

 Die Ausfallentschädigung beträgt 50 
Prozent des durch den Terminausfall er-
littenen Einkommensverlustes. 
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A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  4  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 17 § 18 

Umschulung und Fortbildung von  
Berufsvormündern und  
beruflichen Betreuern 

Umschulung und Fortbildung von  
Berufsvormündern und  
beruflichen Betreuern 

(1) Durch Landesrecht kann bestimmt 
werden, dass es einer abgeschlossenen 
Lehre im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und § 4 Absatz 3 Nummer 1 des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 
1076), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 866) 
geändert worden ist, in der bis einschließ-
lich 31. Dezember 2022 geltenden Fas-
sung gleichsteht, wenn der Vormund oder 
Betreuer besondere Kenntnisse im Sinne 
dieser Vorschrift durch eine dem Abschluss 
einer Lehre vergleichbare Prüfung vor einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten 
Stelle nachgewiesen hat. Zu einer solchen 
Prüfung darf nur zugelassen werden, wer 

1. mindestens drei Jahre lang Vor-
mundschaften oder Betreuungen 
berufsmäßig geführt und 

2. an einer Umschulung oder Fortbil-
dung teilgenommen hat, die beson-
dere Kenntnisse im Sinne des § 3 
Absatz 1 Satz 2 und § 4 Absatz 3 
des Vormünder- und Betreuerver-
gütungsgesetzes vom 21. April 
2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 866) 
geändert worden ist, in der bis zum 
31. Dezember 2022 geltenden Fas-
sung vermittelt, welche nach Art 
und Umfang den durch eine abge-
schlossene Lehre vermittelten ver-
gleichbar sind. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Durch Landesrecht kann bestimmt 
werden, dass es einer abgeschlossenen 
Ausbildung an einer Hochschule im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und § 4 
Absatz 3 Nummer 2 des Vormünder- und 
Betreuervergütungsgesetzes vom 21. April 
2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2019 (BGBl. I S. 866) geändert worden ist, 
in der bis einschließlich 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung gleichsteht, wenn 
der Vormund oder Betreuer Kenntnisse im 
Sinne dieser Vorschrift durch eine Prüfung 
vor einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Stelle nachgewiesen hat. Zu einer 
solchen Prüfung darf nur zugelassen wer-
den, wer 

1. mindestens fünf Jahre lang Vor-
mundschaften oder Betreuungen 
berufsmäßig geführt und 

2. an einer Umschulung oder Fortbil-
dung teilgenommen hat, die be-
sondere Kenntnisse im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 und § 4 Ab-
satz 3 des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes vom 
21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 
1076), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Juni 2019 
(BGBl. I S. 866) geändert worden 
ist, in der bis einschließlich 31. 
Dezember 2022 geltenden Fas-
sung vermittelt, welche nach Art 
und Umfang den durch eine ab-
geschlossene Ausbildung an ei-
ner Hochschule vermittelten ver-
gleichbar sind. 

(3) Das Landesrecht kann weiterge-
hende Zulassungsvoraussetzungen auf-
stellen. Es regelt das Nähere über die an 
eine Umschulung oder Fortbildung im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 
und des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 2 zu 
stellenden Anforderungen, über Art und 
Umfang der zu erbringenden Prüfungsleis-
tungen, über das Prüfungsverfahren und 
über die Zuständigkeiten. Das Landesrecht 
kann auch bestimmen, dass eine in einem 
anderen Land abgelegte Prüfung im Sinne 
dieser Vorschrift anerkannt wird. 
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§ 18 § 19 

Übergangsregelung Übergangsregelung 

Auf Vergütungsansprüche von Betreu-
ern, Vormündern, Pflegern und Verfahrens-
pflegern für Leistungen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2023 erbracht wurden, ist das Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetz 
vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 866) geän-
dert worden ist, bis zum Ende des angefan-
genen Abrechnungsmonats in seiner bis 
dahin geltenden Fassung anzuwenden. 

Auf Vergütungs- und Aufwendungs-
ersatzansprüche von Betreuern, Vor-
mündern, Pflegern, Verfahrens- und Um-
gangspflegern und auf Ansprüche von 
Betreuern nach dem Betreuer-Inflations-
ausgleichs-Sonderzahlungsgesetz für 
Leistungen, die vor dem 1. Januar 2026 
erbracht wurden, ist das Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetz vom 4. 
Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 925), das zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert 
worden ist, bis zum Ende des angefan-
genen Abrechnungsmonats in seiner 
bis dahin geltenden Fassung anzuwen-
den. 

§ 19 § 20 

Ansprüche von Betreuern, die vor In-
krafttreten des Betreuungsorganisati-
onsgesetzes bereits berufsmäßig Be-

treuungen geführt haben 

Ansprüche von Betreuern, die vor In-
krafttreten des Betreuungsorganisati-
onsgesetzes bereits berufsmäßig Be-

treuungen geführt haben 

(1) Für berufliche Betreuer, die bis 
einschließlich 1. Januar 2023 seit weniger 
als drei Jahren berufliche Betreuungen füh-
ren, gilt § 4 Absatz 2 bis 4 des Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetzes vom 21. 
April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
Juni 2019 (BGBl. I S. 866) geändert wor-
den ist, in der bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung, bis sie ihre 
Sachkunde nach § 32 Absatz 2 Satz 2 des 
Betreuungsorganisationsgesetzes gegen-
über der Stammbehörde nachgewiesen ha-
ben. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Soweit durch Landesrecht auf der 
Grundlage von § 11 des Vormünder- und 
Betreuervergütungsgesetzes vom 21. April 
2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2019 (BGBl. I S. 866) geändert worden ist, 
in der bis einschließlich 1. Januar 2023 gel-
tenden Fassung oder von § 2 des Berufs-
vormündervergütungsgesetzes vom 25. 
Juni 1998 (BGBl. I S. 1580, 1586), das zu-
letzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574) geändert 
worden ist, in der bis einschließlich 30. Juni 
2005 geltenden Fassung Prüfungsleistun-
gen mit Abschlüssen gleichgestellt sind, 
sind die Prüfungsleistungen bei der Fest-
stellung, nach welcher Vergütungstabelle 
sich die Vergütung richtet, im Verfahren 
nach § 8 Absatz 2 und 3 entsprechend zu 
Grunde zu legen. 

 

Geltendes Recht: 

Anlage 

(zu § 8 Absatz 1) 

Vergütungstabelle A 

Nr. 
Dauer der Betreu-

ung 
Nr. 

Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort 

Nr. 
Vermögenssta-

tus 
monatliche 
Pauschale 

A1 In den ersten  
drei Monaten 

A1.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

A1.1.1 mittellos 194,00 € 

A1.1.2 nicht mittellos 200,00 € 

A1.2 andere Wohnform A1.2.1 mittellos 208,00 € 

A1.2.2 nicht mittellos 298,00 € 

A2 Im vierten bis  
sechsten Monat 

A2.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

A2.1.1 mittellos 129,00 € 

A2.1.2 nicht mittellos 158,00 € 

A2.2 andere Wohnform A2.2.1 mittellos 170,00 € 

A2.2.2 nicht mittellos 208,00 € 

A3 Im siebten bis  
zwölften Monat 

A3.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

A3.1.1 mittellos 124,00 € 

A3.1.2 nicht mittellos 140,00 € 

A3.2 andere Wohnform A3.2.1 mittellos 151,00 € 

A3.2.2 nicht mittellos 192,00 € 

A4 Im 13. bis 24. Mo-
nat 

A4.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

A4.1.1 mittellos  87,00 € 

A4.1.2 nicht mittellos  91,00 € 

A4.2 andere Wohnform A4.2.1 mittellos 122,00 € 

A4.2.2 nicht mittellos 158,00 € 
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Nr. 
Dauer der Betreu-

ung 
Nr. 

Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort 

Nr. 
Vermögenssta-

tus 
monatliche 
Pauschale 

A5 Ab dem 25. Monat A5.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

A5.1.1 mittellos  62,00 € 

A5.1.2 nicht mittellos  78,00 € 

A5.2 andere Wohnform A5.2.1 mittellos 105,00 € 

A5.2.2 nicht mittellos 130,00 € 

    

Vergütungstabelle B 

Nr. 
Dauer der Betreu-

ung 
Nr. 

Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort 

Nr. 
Vermögenssta-

tus 
monatliche 
Pauschale 

B1 In den ersten  
drei Monaten 

B1.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

B1.1.1 mittellos 241,00 € 

B1.1.2 nicht mittellos 249,00 € 

B1.2 andere Wohnform B1.2.1 mittellos 258,00 € 

B1.2.2 nicht mittellos 370,00 € 

B2 Im vierten bis  
sechsten Monat 

B2.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

B2.1.1 mittellos 158,00 € 

B2.1.2 nicht mittellos 196,00 € 

B2.2 andere Wohnform B2.2.1 mittellos 211,00 € 

B2.2.2 nicht mittellos 258,00 € 

B3 Im siebten bis  
zwölften Monat 

B3.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

B3.1.1 mittellos 154,00 € 

B3.1.2 nicht mittellos 174,00 € 

B3.2 andere Wohnform B3.2.1 mittellos 188,00 € 

B3.2.2 nicht mittellos 238,00 € 

B4 Im 13. bis 24. Mo-
nat 

B4.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

B4.1.1 mittellos 107,00 € 

B4.1.2 nicht mittellos 113,00 € 

B4.2 andere Wohnform B4.2.1 mittellos 151,00 € 

B4.2.2 nicht mittellos 196,00 € 

B5 Ab dem 25. Monat B5.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

B5.1.1 mittellos  78,00 € 

B5.1.2 nicht mittellos  96,00 € 

B5.2 andere Wohnform B5.2.1 mittellos 130,00 € 

B5.2.2 nicht mittellos 161,00 € 

    

Vergütungstabelle C 

Nr. 
Dauer der Betreu-

ung 
Nr. 

Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort 

Nr. 
Vermögenssta-

tus 
monatliche 
Pauschale 

C1 In den ersten  
drei Monaten 

C1.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

C1.1.1 mittellos 317,00 € 

C1.1.2 nicht mittellos 327,00 € 

C1.2 andere Wohnform C1.2.1 mittellos 339,00 € 

C1.2.2 nicht mittellos 486,00 € 

C2 Im vierten bis  C2.1 stationäre Einrichtung oder C2.1.1 mittellos 208,00 € 
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Nr. 
Dauer der Betreu-

ung 
Nr. 

Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort 

Nr. 
Vermögenssta-

tus 
monatliche 
Pauschale 

sechsten Monat gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

C2.1.2 nicht mittellos 257,00 € 

C2.2 andere Wohnform C2.2.1 mittellos 277,00 € 

C2.2.2 nicht mittellos 339,00 € 

C3 Im siebten bis  
zwölften Monat 

C3.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

C3.1.1 mittellos 202,00 € 

C3.1.2 nicht mittellos 229,00 € 

C3.2 andere Wohnform C3.2.1 mittellos 246,00 € 

C3.2.2 nicht mittellos 312,00 € 

C4 Im 13. bis 24. Mo-
nat 

C4.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

C4.1.1 mittellos 141,00 € 

C4.1.2 nicht mittellos 149,00 € 

C4.2 andere Wohnform C4.2.1 mittellos 198,00 € 

C4.2.2 nicht mittellos 257,00 € 

C5 Ab dem 25. Monat C5.1 stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
betreute Wohnform 

C5.1.1 mittellos 102,00 € 

C5.1.2 nicht mittellos 127,00 € 

C5.2 andere Wohnform C5.2.1 mittellos 171,00 € 

C5.2.2 nicht mittellos 211,00 € 

 

Entwurf: 

Anlage 

(zu § 8 Absatz 1) 

Grundstufe 

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Vermögensstaus monatliche Pauschale 

G1 in den ersten 12 Monaten G1.1 mittellos 207 Euro 

G1.2 nicht mittellos 280 Euro 

G2 ab dem 13. Monat G2.1 mittellos 126 Euro 

G2.2 nicht mittellos 170 Euro 

 

Qualifikationsstufe 

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Vermögensstaus monatliche Pauschale 

Q1 in den ersten 12 Monaten Q1.1 mittellos 255 Euro 

Q1.2 nicht mittellos 340 Euro 

Q2 ab dem 13. Monat Q2.1 mittellos 166 Euro 

Q2.2 nicht mittellos 230 Euro 
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 Artikel 2 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

§ 277 § 277 

Vergütung und Aufwendungsersatz des 
Verfahrenspflegers 

Vergütung und Aufwendungsersatz des 
Verfahrenspflegers 

(1) Die Verfahrenspflegschaft wird un-
entgeltlich geführt. Der Verfahrenspfleger 
erhält Ersatz seiner Aufwendungen nach 
§ 1877 Absatz 1 bis 2 und 4 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Vorschuss 
kann nicht verlangt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wird die Verfahrenspflegschaft 
ausnahmsweise berufsmäßig geführt, ist 
dies in der Bestellung festzustellen. Die An-
sprüche des berufsmäßig tätigen Verfah-
renspflegers auf Vergütung und Aufwen-
dungsersatz richten sich nach § 2 Absatz 2 
Satz 1 und den §§ 3 bis 5 des Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetzes. 

(2) Wird die Verfahrenspflegschaft 
ausnahmsweise berufsmäßig geführt, ist 
dies in der Bestellung festzustellen. Die An-
sprüche des berufsmäßig tätigen Verfah-
renspflegers auf Vergütung und Aufwen-
dungsersatz richten sich nach § 2 Absatz 2 
Satz 1 und den §§ 3 bis 5 und § 15 des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes. 

(3) Anstelle des Aufwendungsersat-
zes und der Vergütung nach Absatz 2 kann 
das Gericht dem Verfahrenspfleger eine 
Pauschale zubilligen, wenn die für die Füh-
rung der Pflegschaftsgeschäfte erforderli-
che Zeit vorhersehbar und ihre Ausschöp-
fung durch den Verfahrenspfleger gewähr-
leistet ist. Bei der Bemessung des Geldbe-
trags ist die voraussichtlich erforderliche 
Zeit mit den in § 3 Absatz 1 des Vormün-
der- und Betreuervergütungsgesetzes be-
stimmten Stundensätzen zuzüglich einer 
Aufwandspauschale von 4 Euro je veran-
schlagter Stunde zu vergüten. In diesem 
Fall braucht der Verfahrenspfleger die von 
ihm aufgewandte Zeit und eingesetzten 
Mittel nicht nachzuweisen; weitergehende 
Aufwendungsersatz- und Vergütungsan-
sprüche stehen ihm nicht zu. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Aufwendungsersatz und die 
Vergütung des Verfahrenspflegers sind 
stets aus der Staatskasse zu zahlen. § 292 
Absatz 1 und 5 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 292 § 292 

Zahlungen an den Betreuer; Verord-
nungsermächtigung 

Zahlungen an den Betreuer; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Das Gericht setzt auf Antrag des 
Betreuers oder des Betroffenen oder nach 
eigenem Ermessen durch Beschluss fest:  

(1) Das Gericht setzt auf Antrag des 
Betreuers, des Betreuungsvereins oder 
des Betroffenen oder nach eigenem Er-
messen durch Beschluss fest:  

1. einen dem Betreuer zu zahlenden Vor-
schuss, den ihm zu leistenden Ersatz 
von Aufwendungen oder die Auf-
wandspauschale, soweit der Betreuer 
die Zahlungen aus der Staatskasse 
verlangen kann (§ 1879 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder ihm die Ver-
mögenssorge nicht übertragen wurde, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine dem ehrenamtlichen Betreuer zu 
bewilligende Vergütung oder Ab-
schlagszahlung (§ 1876 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine dem beruflichen Betreuer oder 
dem Betreuungsverein zu bewilligende 
Vergütung nach dem Vormünder- und 
Betreuervergütungsgesetz. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gericht kann eine nach Ab-
satz 1 Nummer 3 zu bewilligende Vergü-
tung auf Antrag des Betreuers oder des 
Betreuungsvereins auch für zukünftige 
Zeiträume durch Beschluss festsetzen, 
wenn die Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 2 Satz 1 des Vormünder- und Betreu-
ervergütungsgesetzes vorliegen. Die Aus-
zahlung der Vergütung erfolgt für die je-
weils nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetzes 
maßgeblichen Zeiträume. Die Festsetzung 
ist in regelmäßigen, im Voraus festzulegen-
den Abständen, die zwei Jahre nicht über-
schreiten dürfen, zu überprüfen. 

(2) Das Gericht kann die nach Ab-
satz 1 Nummer 3 zu bewilligende Vergü-
tung für zukünftige Zeiträume festset-
zen. Die Festsetzung ist in regelmäßi-
gen, im Voraus festzulegenden Abstän-
den, die zwei Jahre nicht überschreiten 
dürfen, zu überprüfen. Die Auszahlung 
der Vergütung erfolgt für die jeweils 
nach § 13 Absatz 1 Satz 1 des Vormün-
der- und Betreuervergütungsgesetzes 
maßgeblichen Zeiträume. Eine Ände-
rung der für die Vergütungsfestsetzung 
maßgeblichen Kriterien hat der Betreuer 
dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 
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(3) Im Antrag sollen die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen dargestellt werden. § 118 Absatz 
2 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung ist 
entsprechend anzuwenden. Steht nach der 
freien Überzeugung des Gerichts der Auf-
wand für die Ermittlung der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen außer Verhältnis zur Höhe des 
aus der Staatskasse zu begleichenden An-
spruchs oder zur Höhe der vom Betroffe-
nen voraussichtlich zu leistenden Zahlun-
gen, so kann das Gericht ohne weitere Prü-
fung den zu leistenden Betrag festsetzen o-
der von einer Festsetzung der vom Be-
troffenen zu leistenden Zahlungen abse-
hen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Betroffene ist vor der Festset-
zung einer von ihm zu leistenden Zahlung 
anzuhören. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ist eine Festsetzung nicht bean-
tragt, so gelten für die Zahlungen, die aus 
der Staatskasse verlangt werden können, 
die Vorschriften über das Verfahren bei der 
Entschädigung von Zeugen hinsichtlich ih-
rer baren Auslagen sinngemäß. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung für An-
träge nach den Absätzen 1 und 2 Formu-
lare einzuführen. Soweit Formulare einge-
führt sind, muss der berufliche Betreuer o-
der der Betreuungsverein diese verwenden 
und sie, sofern sie hierzu bestimmt sind, 
als elektronisches Dokument einreichen. 
Andernfalls liegt keine ordnungsgemäße 
Geltendmachung im Sinne des § 1875 Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
Verbindung mit dem Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetz vor. Die Landesre-
gierungen können die Ermächtigung nach 
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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 Artikel 3 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

§ 292 (1.1.2026-30.06.2028) § 292 (ab 1.07.2028) 

Zahlungen an den Betreuer; Verord-
nungsermächtigung 

Zahlungen an den Betreuer; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Das Gericht setzt auf Antrag des 
Betreuers, des Betreuungsvereins oder des 
Betroffenen oder nach eigenem Ermessen 
durch Beschluss fest: 

(1) u n v e r ä n d e r t   

1. einen dem Betreuer zu zahlenden Vor-
schuss, den ihm zu leistenden Ersatz 
von Aufwendungen oder die Auf-
wandspauschale, soweit der Betreuer 
die Zahlungen aus der Staatskasse 
verlangen kann (§ 1879 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder ihm die Ver-
mögenssorge nicht übertragen wurde, 

2. eine dem ehrenamtlichen Betreuer zu 
bewilligende Vergütung oder Ab-
schlagszahlung (§ 1876 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder 

3. eine dem beruflichen Betreuer oder 
dem Betreuungsverein zu bewilligende 
Vergütung nach dem Vormünder- und 
Betreuervergütungsgesetz. 
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(2) Das Gericht kann die nach Absatz 
1 Nummer 3 zu bewilligende Vergütung für 
zukünftige Zeiträume festsetzen. Die Fest-
setzung ist in regelmäßigen, im Voraus 
festzulegenden Abständen, die zwei Jahre 
nicht überschreiten dürfen, zu überprüfen. 
Die Auszahlung der Vergütung erfolgt für 
die jeweils nach § 13 Absatz 1 Satz 1 des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes maßgeblichen Zeiträume. Eine Ände-
rung der für die Vergütungsfestsetzung 
maßgeblichen Kriterien hat der Betreuer 
dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Das Gericht soll die nach Absatz 
1 Nummer 3 zu bewilligende Vergütung für 
zukünftige Zeiträume festsetzen. Die Fest-
setzung ist in regelmäßigen, im Voraus 
festzulegenden Abständen, die zwei Jahre 
nicht überschreiten dürfen, zu überprüfen. 
Von einer Festsetzung für zukünftige 
Zeiträume kann das Gericht nur abse-
hen, wenn es nach den Umständen des 
Einzelfalls angezeigt ist. Die Entschei-
dung, von der Festsetzung für zukünf-
tige Zeiträume abzusehen, ist zu be-
gründen. Die Auszahlung der Vergütung 
erfolgt für die jeweils nach § 13 Absatz 1 
Satz 1 des Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetzes maßgeblichen Zeiträume. 
Eine Änderung der für die Vergütungsfest-
setzung maßgeblichen Kriterien hat der Be-
treuer dem Gericht unverzüglich mitzutei-
len. 

(3) Im Antrag sollen die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen dargestellt werden. § 118 Absatz 
2 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung ist 
entsprechend anzuwenden. Steht nach der 
freien Überzeugung des Gerichts der Auf-
wand für die Ermittlung der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
troffenen außer Verhältnis zur Höhe des 
aus der Staatskasse zu begleichenden An-
spruchs oder zur Höhe der vom Betroffe-
nen voraussichtlich zu leistenden Zahlun-
gen, so kann das Gericht ohne weitere Prü-
fung den zu leistenden Betrag festsetzen o-
der von einer Festsetzung der vom Be-
troffenen zu leistenden Zahlungen abse-
hen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Betroffene ist vor der Festset-
zung einer von ihm zu leistenden Zahlung 
anzuhören. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ist eine Festsetzung nicht bean-
tragt, so gelten für die Zahlungen, die aus 
der Staatskasse verlangt werden können, 
die Vorschriften über das Verfahren bei der 
Entschädigung von Zeugen hinsichtlich ih-
rer baren Auslagen sinngemäß. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung für An-
träge nach den Absätzen 1 und 2 Formu-
lare einzuführen. Soweit Formulare einge-
führt sind, muss der berufliche Betreuer o-
der der Betreuungsverein diese verwenden 
und sie, sofern sie hierzu bestimmt sind, 
als elektronisches Dokument einreichen. 
Andernfalls liegt keine ordnungsgemäße 
Geltendmachung im Sinne des § 1875 Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
Verbindung mit dem Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetz vor. Die Landesre-
gierungen können die Ermächtigung nach 
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

  

 Artikel 4 

Bürgerliches Gesetzbuch Bürgerliches Gesetzbuch 

§ 1684 § 1684 

Umgang des Kindes mit den Eltern Umgang des Kindes mit den Eltern 

(1) Das Kind hat das Recht auf Um-
gang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist 
zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und 
berechtigt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Eltern haben alles zu unterlas-
sen, was das Verhältnis des Kindes zum 
jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt o-
der die Erziehung erschwert. Entsprechen-
des gilt, wenn sich das Kind in der Obhut 
einer anderen Person befindet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 24 -  

 

Geltendes Recht Entwurf 

(3) Das Familiengericht kann über 
den Umfang des Umgangsrechts entschei-
den und seine Ausübung, auch gegenüber 
Dritten, näher regeln. Es kann die Beteilig-
ten durch Anordnungen zur Erfüllung der in 
Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird 
die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder 
wiederholt erheblich verletzt, kann das Fa-
miliengericht auch eine Pflegschaft für die 
Durchführung des Umgangs anordnen 
(Umgangspflegschaft). Die Umgangs-
pflegschaft umfasst das Recht, die Heraus-
gabe des Kindes zur Durchführung des 
Umgangs zu verlangen und für die Dauer 
des Umgangs dessen Aufenthalt zu be-
stimmen. Die Anordnung ist zu befristen. 
Für den Ersatz von Aufwendungen und die 
Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(3) Das Familiengericht kann über 
den Umfang des Umgangsrechts entschei-
den und seine Ausübung, auch gegenüber 
Dritten, näher regeln. Es kann die Beteilig-
ten durch Anordnungen zur Erfüllung der in 
Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird 
die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder 
wiederholt erheblich verletzt, kann das Fa-
miliengericht auch eine Pflegschaft für die 
Durchführung des Umgangs anordnen 
(Umgangspflegschaft). Die Umgangs-
pflegschaft umfasst das Recht, die Heraus-
gabe des Kindes zur Durchführung des 
Umgangs zu verlangen und für die Dauer 
des Umgangs dessen Aufenthalt zu be-
stimmen. Die Anordnung ist zu befristen. 
Für den Ersatz von Aufwendungen und die 
Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
Für den Ersatz von Aufwendungen und 
die Vergütung des Umgangspflegers gilt 
§ 277 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit, auch in Verbindung mit § 16 des 
Vormünder- und Betreuervergütungsge-
setzes, entsprechend. 

(4) Das Familiengericht kann das Um-
gangsrecht oder den Vollzug früherer Ent-
scheidungen über das Umgangsrecht ein-
schränken oder ausschließen, soweit dies 
zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine 
Entscheidung, die das Umgangsrecht oder 
seinen Vollzug für längere Zeit oder auf 
Dauer einschränkt oder ausschließt, kann 
nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl 
des Kindes gefährdet wäre. Das Familien-
gericht kann insbesondere anordnen, dass 
der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein 
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. 
Dritter kann auch ein Träger der Jugend-
hilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt 
dann jeweils, welche Einzelperson die Auf-
gabe wahrnimmt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 1807 § 1807 

Vermögensherausgabe, Schlussrech-
nungslegung und Fortführung der Ge-

schäfte 

Vermögensherausgabe, Schlussrech-
nungslegung und Fortführung der Ge-

schäfte 

Bei Beendigung der Vormundschaft 
finden die §§ 1872 bis 1874 mit der Maß-
gabe entsprechende Anwendung, dass 
§ 1872 Absatz 5 für Vormünder gilt, die bei 
Beendigung ihres Amtes gemäß § 1801 
Absatz 1 und 3 befreit waren. 

Bei Beendigung der Vormundschaft 
finden die §§ 1872 bis 1874 mit der Maß-
gabe entsprechende Anwendung, dass 
§ 1872 Absatz 4 für Vormünder gilt, die bei 
Beendigung ihres Amtes gemäß § 1801 
Absatz 1 und 3 befreit waren. 

§ 1863 § 1863 

Berichte über die persönlichen Verhält-
nisse des Betreuten 

Berichte über die persönlichen Verhält-
nisse des Betreuten 

(1) Mit Übernahme der Betreuung hat 
der Betreuer einen Bericht über die persön-
lichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu er-
stellen. Der Anfangsbericht hat insbeson-
dere Angaben zu folgenden Sachverhalten 
zu enthalten:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. persönliche Situation des Betreuten, 

2. Ziele der Betreuung, bereits durchge-
führte und beabsichtigte Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf § 1821 
Absatz 6, und 

3. Wünsche des Betreuten hinsichtlich 
der Betreuung. 

Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 
1835 zu erstellen ist, ist dieses dem An-
fangsbericht beizufügen. Der Anfangsbe-
richt soll dem Betreuungsgericht innerhalb 
von drei Monaten nach Bestellung des Be-
treuers übersandt werden. Das Betreu-
ungsgericht kann den Anfangsbericht mit 
dem Betreuten und dem Betreuer in einem 
persönlichen Gespräch erörtern. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Be-
treuung ehrenamtlich von einer Person mit 
einer familiären Beziehung oder persönli-
chen Bindung zum Betreuten geführt wird. 
In diesem Fall führt das Betreuungsgericht 
mit dem Betreuten auf dessen Wunsch o-
der in anderen geeigneten Fällen ein An-
fangsgespräch zur Ermittlung der Sachver-
halte nach Absatz 1 Satz 2. Der ehrenamt-
liche Betreuer soll an dem Gespräch teil-
nehmen. Die Pflicht zur Erstellung eines 
Vermögensverzeichnisses gemäß § 1835 
bleibt unberührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Betreuer hat dem Betreuungs-
gericht über die persönlichen Verhältnisse 
des Betreuten mindestens einmal jährlich 
zu berichten (Jahresbericht). Er hat den 
Jahresbericht mit dem Betreuten zu be-
sprechen, es sei denn, davon sind erhebli-
che Nachteile für die Gesundheit des Be-
treuten zu besorgen oder dieser ist offen-
sichtlich nicht in der Lage, den Inhalt des 
Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Jahresbericht hat insbesondere Anga-
ben zu folgenden Sachverhalten zu enthal-
ten:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Art, Umfang und Anlass der persönli-
chen Kontakte zum Betreuten und der 
persönliche Eindruck vom Betreuten, 

2. Umsetzung der bisherigen Betreuungs-
ziele und Darstellung der bereits 
durchgeführten und beabsichtigten 
Maßnahmen, insbesondere solcher ge-
gen den Willen des Betreuten, 

3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit 
der Betreuung und des Einwilligungs-
vorbehalts, insbesondere auch hin-
sichtlich des Umfangs, 

4. bei einer beruflich geführten Betreuung 
die Mitteilung, ob die Betreuung zu-
künftig ehrenamtlich geführt werden 
kann, und 

5. die Sichtweise des Betreuten zu den 
Sachverhalten nach den Nummern 1 
bis 4. 
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(4) Nach Beendigung der Betreuung 
hat der Betreuer einen abschließenden Be-
richt (Schlussbericht) zu erstellen, in dem 
die seit dem letzten Jahresbericht eingetre-
tenen Änderungen der persönlichen Ver-
hältnisse mitzuteilen sind. Der Schlussbe-
richt ist dem Betreuungsgericht zu über-
senden. Er hat Angaben zur Herausgabe 
des der Verwaltung des Betreuers unterlie-
genden Vermögens des Betreuten und al-
ler im Rahmen der Betreuung erlangten 
Unterlagen zu enthalten. 

(4) Bei einem Wechsel des Betreu-
ers hat der bisherige Betreuer einen ab-
schließenden Bericht (Schlussbericht) 
zu erstellen, in dem die seit dem letzten 
Jahresbericht eingetretenen Änderun-
gen der persönlichen Verhältnisse mit-
zuteilen sind. Der Schlussbericht hat 
Angaben zu den Sachverhalten nach 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 1, 2 und 5 so-
wie über die Erfüllung der Herausgabe-
pflicht nach § 1872 Absatz 3 Satz 1 zu 
enthalten. Der Schlussbericht ist dem 
Betreuungsgericht zu übersenden 

§ 1872 § 1872 

Herausgabe von Vermögen und Unterla-
gen; Schlussrechnungslegung 

Herausgabe von Vermögen und Unterla-
gen; Schlussrechnungslegung;  

Vermögensübersicht 

(1) Endet die Betreuung, hat der Be-
treuer das seiner Verwaltung unterliegende 
Vermögen und alle im Rahmen der Betreu-
ung erlangten Unterlagen an den Betreu-
ten, dessen Erben oder sonstigen Berech-
tigten herauszugeben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Schlussrechnung über die 
Vermögensverwaltung hat der Betreuer nur 
zu erstellen, wenn der Berechtigte nach 
Absatz 1 dies verlangt. Auf dieses Recht ist 
der Berechtigte durch den Betreuer vor 
Herausgabe der Unterlagen hinzuweisen. 
Die Frist zur Geltendmachung des An-
spruchs beträgt sechs Wochen nach Zu-
gang des Hinweises. Der Berechtigte hat 
dem Betreuungsgericht sein Verlangen ge-
genüber dem Betreuer mitzuteilen. 

(2) Der Betreuer hat nach Beendi-
gung der Betreuung eine Vermögens-
übersicht beim Betreuungsgericht ein-
zureichen. Die Vermögensübersicht soll 
auch Angaben zu den regelmäßigen Ein-
nahmen und Ausgaben des Betreuten 
enthalten. Die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Vermögensübersicht sind an 
Eides statt zu versichern.“ 

(3) Ist der Betreute sechs Monate 
nach Ende der Betreuung unbekannten 
Aufenthalts oder sind dessen Erben nach 
Ablauf dieser Frist unbekannt oder unbe-
kannten Aufenthalts und ist auch kein 
sonstiger Berechtigter vorhanden, hat der 
Betreuer abweichend von Absatz 2 eine 
Schlussrechnung zu erstellen. 

a u f g e h o b e n  
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(4) Bei einem Wechsel des Betreuers 
hat der bisherige Betreuer das seiner Ver-
waltung unterliegende Vermögen und alle 
im Rahmen der Betreuung erlangten Unter-
lagen an den neuen Betreuer herauszuge-
ben. Über die Verwaltung seit der letzten 
beim Betreuungsgericht eingereichten 
Rechnungslegung hat er Rechenschaft 
durch eine Schlussrechnung abzulegen. 

(3) Bei einem Wechsel des Betreuers 
hat der bisherige Betreuer das seiner Ver-
waltung unterliegende Vermögen und alle 
im Rahmen der Betreuung erlangten Unter-
lagen an den neuen Betreuer herauszuge-
ben. Über die Verwaltung seit der letzten 
beim Betreuungsgericht eingereichten 
Rechnungslegung hat er Rechenschaft 
durch eine Schlussrechnung abzulegen. 
Die Schlussrechnung ist beim Betreu-
ungsgericht einzureichen. 

(5) War der Betreuer bei Beendigung 
seines Amtes gemäß § 1859 befreit, ge-
nügt zur Erfüllung der Verpflichtungen aus 
den Absätzen 2 und 4 Satz 2 die Erstellung 
einer Vermögensübersicht mit einer Über-
sicht über die Einnahmen und Ausgaben 
seit der letzten Vermögensübersicht. Die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Vermö-
gensübersicht ist an Eides statt zu versi-
chern. 

(4) War der Betreuer bei Beendi-
gung seines Amtes gemäß § 1859 be-
freit, genügt zur Erfüllung der Verpflich-
tung aus Absatz 3 Satz 2 die Erstellung 
einer Vermögensübersicht nach Ab-
satz 2. Die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Vermögensübersicht ist an Eides statt 
zu versichern. 

§ 1873 § 1873 

Rechnungsprüfung Schlussmitteilung; Rechnungsprüfung 

(1) Der Betreuer hat eine nach § 1872 
von ihm zu erstellende Schlussrechnung o-
der Vermögensübersicht beim Betreuungs-
gericht einzureichen. Das Betreuungsge-
richt übersendet diese an den Berechtig-
ten, soweit dieser bekannt ist oder rechtlich 
vertreten wird und kein Fall des § 1872 Ab-
satz 3 vorliegt. 

(1) Nach Beendigung der Betreu-
ung hat der Betreuer dem Betreuungs-
gericht eine Schlussmitteilung mit An-
gaben zur Herausgabe des der Verwal-
tung des Betreuers unterliegenden Ver-
mögens des Betreuten und aller im Rah-
men der Betreuung erlangten Unterla-
gen zu übersenden. Sollte der Betreuer 
nach Beendigung der Betreuung gemäß 
§ 1874 Absatz 1 oder 2 tätig geworden 
sein, hat die Mitteilung auch Angaben zu 
den nach Beendigung der Betreuung be-
sorgten Angelegenheiten zu enthalten. 

(2) Das Betreuungsgericht hat die 
Schlussrechnung oder die Vermögensüber-
sicht sachlich und rechnerisch zu prüfen 
und, soweit erforderlich, ihre Ergänzung 
herbeizuführen. Das Betreuungsgericht 
übersendet das Ergebnis seiner Prüfung 
nach Satz 1 an den Berechtigten. 

(2) Liegt ein Fall des § 1872 Ab-
satz 3 vor, hat das Betreuungsgericht 
die Schlussrechnung oder die Vermö-
gensübersicht sachlich und rechnerisch 
zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre 
Ergänzung herbeizuführen. Das Betreu-
ungsgericht übersendet das Ergebnis 
seiner Prüfung nach Satz 1 an den 
neuen Betreuer. 
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(3) Endet die Betreuung und liegt kein 
Fall des § 1872 Absatz 3 vor, so gilt Absatz 
2 nur dann, wenn der Berechtigte binnen 
sechs Wochen nach Zugang der Schluss-
rechnung oder der Vermögensübersicht 
deren Prüfung verlangt. Über dieses Recht 
ist der Berechtigte bei der Übersendung 
nach Absatz 1 Satz 2 zu belehren. Nach 
Ablauf der Frist kann eine Prüfung durch 
das Betreuungsgericht nicht mehr verlangt 
werden. 

(3) a u f g e h o b e n  

§ 1878 § 1878 

Aufwandspauschale Aufwandspauschale 

(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs 
auf Aufwendungsersatz kann der Betreuer 
für die Führung jeder Betreuung, für die er 
keine Vergütung erhält, vom Betreuten ei-
nen pauschalen Geldbetrag verlangen 
(Aufwandspauschale). Dieser entspricht für 
ein Jahr dem 17fachen dessen, was einem 
Zeugen als Höchstbetrag der Entschädi-
gung für eine Stunde versäumter Arbeits-
zeit (§ 22 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes) gewährt werden 
kann. Hat der Betreuer für solche Aufwen-
dungen bereits Vorschuss oder Ersatz er-
halten, so verringert sich die Aufwandspau-
schale entsprechend. 

(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs 
auf Aufwendungsersatz kann der Betreuer 
für die Führung jeder Betreuung, für die er 
keine Vergütung erhält, vom Betreuten ei-
nen pauschalen Geldbetrag verlangen 
(Aufwandspauschale). Dieser entspricht für 
ein Jahr dem 18fachen dessen, was einem 
Zeugen als Höchstbetrag der Entschädi-
gung für eine Stunde versäumter Arbeits-
zeit (§ 22 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes) gewährt werden 
kann. Hat der Betreuer für solche Aufwen-
dungen bereits Vorschuss oder Ersatz er-
halten, so verringert sich die Aufwandspau-
schale entsprechend. 

(2) Sind mehrere Betreuer bestellt, 
kann jeder Betreuer den Anspruch auf Auf-
wandspauschale geltend machen. In den 
Fällen der Bestellung eines Verhinderungs-
betreuers nach § 1817 Absatz 4 kann jeder 
Betreuer den Anspruch auf Aufwandspau-
schale nur für den Zeitraum geltend ma-
chen, in dem er tatsächlich tätig geworden 
ist. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Aufwandspauschale ist jährlich 
zu zahlen, erstmals ein Jahr nach Bestel-
lung des Betreuers. Endet das Amt des Be-
treuers, ist die Aufwandspauschale anteilig 
nach den Monaten des bis zur Beendigung 
des Amtes laufenden Betreuungsjahres zu 
zahlen; ein angefangener Monat gilt als 
voller Monat. 



 - 30 -  

 

Geltendes Recht Entwurf 

(4) Der Anspruch erlischt, wenn er 
nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf 
des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist, gerichtlich geltend gemacht wird. § 
1877 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Ist der Anspruch einmalig ausdrück-
lich gerichtlich geltend gemacht worden, so 
gilt in den Folgejahren die Einreichung des 
Jahresberichts jeweils als Antrag, es sei 
denn, der Betreuer verzichtet ausdrücklich 
auf eine weitere Geltendmachung. 

 


